
’s Chorblättle
Informationsblatt des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes 

Ausgabe 15 - Januar 2019 

Liebe Leserinnen und Leser des Chorblättles, 

ich hoffe, das neue Jahr 2019 hat für Sie und Ihren Verein gut 
begonnen. Sicher sind Sie bereits zurück bei der Probenarbeit. 
Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und viel Erfolg bei all 
Ihren Konzerten und Auftritten im neuen Jahr. 

In eigener Sache möchte ich heute Werbung machen. In der 
131. Jahreshauptversammlung habe Sie mir Ihr Vertrauen 
geschenkt und mich zum neuen Pressereferenten des 
Schwarzwald-Baar-Chorverbandes gewählt. 

Nun besteht die Aufgabe, dieses Amt mit Leben zu füllen. 
Bitte unterstützen Sie mich dabei nach besten Kräften. Wie 
Sie dies tun können, lesen Sie im Artikel „Ihre Artikel für 
‚Baden vokal‘“. 

Darüber hinaus ist auch dieses Chorblättle wieder gut gefüllt mit 
allerlei wichtigen und nützlichen Informationen für das neue 
Jahr.

Eine informative Lektüre dieses Chorblättles wünscht Ihnen 

Ihre Astrid Funkhänel 

Redaktionsschluss für das nächste „Chorblättle“ (Ausgabe 16 – Mai 2019) ist am 10.05.2019.  Bitte reichen Sie Ihre Beiträge bis zu 
diesem Datum ein. Später eingehende Beiträge, Termine und Informationen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Impressum:  
Geschäftsstelle: Schwarzwald-Baar-Chorverband, Wolfgang Denecke, Kapellenweg 12, 78052 Villingen-Schwenningen, 
mgvdenecke@aol.com   ●   Redaktion: Astrid Funkhänel, Alemannenstr. 11, 78166 Donaueschingen, funkhaenel@t-online.de 
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Termine,	Termine	…	

26.01.2019, 9:30 bis 16:00 Uhr 
Stimmbildungs-Workshop 
Kaisersaal, Seniorenresidenz Vilingen-Schwenningen, Am 
Kaiserring 2 
Dozentin: Melanie Sacher 

02./03.03.2019, 9:00 bis 16:30 Uhr 
Workshop „Anatomie / Körper und Atem“ 
Dozentin: Melanie Sacher 
02.03.2019: „Was macht die Stimme, wenn sie singt?“ 
03.03.2019: „Körper – Haltung – Atem – Klang“ 

23.03.2019, 9:30 bis 11:30 Uhr 
Vereinsmanagement – Buchhaltung 
Referent: W. Denecke, K. Dold 
(Schwarzwald-Baar-Chorverband) 

30.03.2019, 9:30 bis 15:30 Uhr 
Singen mit Kindern – aber richtig! 
Musikschule Hebsacker, Thomasgasse 2, 78050 VS-
Villingen 
Referentin: Frau Barbara Hebsacker 
(Schwarzwald-Baar Chorverband) 

30./31.03.2019, 9:00 bis 16:30 Uhr 
Workshop „Rhythmisch fit – mach mit!“ 
Dozentin: Melanie Sacher 
30.03.2019: „Rhythmus – Feel It, Get It, Do It“  
(Rhythmus – fühlen, haben, machen) 
31.03.2019: „Improvisation in Stimme, Musik und 
Bewegung“ 

06.04.2019, 20:00 Uhr 
Jubiläumskonzert – 100 Jahre Gesangverein  
Schönenbach e.V. 
Furtwangen - Festhalle 
(Gesangverein Schönenbach e.V.) 

07.04.2019, 19:00 Uhr 
Frühjahrskonzert des Frauenchors 
Bräunlingen - kath. Pfarrsaal 
(Gesangverein Bräunlingen) 

01.05.2019, 8:00 Uhr 
Maisingen / Männerchor auf den Straßen + Plätzen der 
Stadt Bräunlingen 
Bräunlingen - Straßen und Plätze Innenstadt 
(Gesangverein Bräunlingen) 

05./06.05.2019, 9:00 bis 16:30 Uhr 
Workshop „Tanz und Bewegung“ 
Dozentin: Melanie Sacher 
05.05.2019: „Ausdruckstanz und kreative Musikgestaltung 
in Bewegung“ 
06.05.2019: „Performance und Präsentation – Be a 
Superstar“ (Sei ein Superstar) 

11.05.2019, 9:30 bis 11:30 Uhr  
Vereinsmanagement – Verwaltung und Vorschriften 
Referent: W. Denecke 
(Schwarzwald-Baar-Chorverband) 

25.05.2019, 19 Uhr 
Konzert zum 100. Geburtstag des Xangverein 
Niederschach 
Eschachhalle Niedereschach 
(Gesangverein Eintracht Niedereschach) 

26.05.2019, 18 Uhr 
Maiandacht ... in Gottes freier Natur 
Mundelfingen – Merz-Grotte 
(Gesangverein Bräunlingen 

Wenn Sie möchten, dass Ihre Termine an dieser Stelle aufgeführt werden, melden Sie diese bitte rechtzeitig an die Homepage 
des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes oder an funkhaenel@t-online.de. 

Chorleiter(in)	gesucht	

Der junggebliebene MGV Riedböhringen e.V. sucht schnellstmöglich 

eine(n) neuen Chorleiter(in). 

Der Chor wurde die letzten Jahre durch eine junge studierte Chorleiterin geleitet, die den Chor auf ein sehr gutes Niveau 
gebracht hat. Nun wurde sie leider "Weit, weit weg" ins Referendariat geschickt, was die weitere Leitung unmöglich macht. 

Kontakt: Thomas Wölfle, Vize-Chorleiter, Telefon: 07702 / 4799975 
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Jubiläumskonzert	für	100	Jahre	Gesangverein	Schönenbach	

Der Gesangverein Schönenbach e.V. feiert 2019 sein 100jähriges Bestehen. 

Zentrale Veranstaltung ist das Jubiläumskonzert, das 
 am 6. April 2019 um 20 Uhr 
 in der Festhalle, Friedrichstraße 19, 78120 Furtwangen 
stattfindet. 
Neben dem Gesangverein Schönenbach e.V. werden auch Gastchöre auftreten und so dem Jubilar ein musikalisches Geschenk 
machen. 

Bitte merken Sie den Termin in Ihrem Kalender vor. 
Der Gesangverein Schönenbach e.V. grüßt aus dem Bregtal und freut sich schon heute auf Ihren Konzertbesuch.  

(Lothar Dilger, Gesangverein Schönenbach e.V.) 

Geburtstagsparty-Konzert	zum	100.	Geburtstag	des	Xangvereins	
Niedereschach	

Noch einen runden Jubilar hat der Schwarzwald-Baar-Chorverband im ersten Halbjahr 2019, nämlich den Xangverein 
Niedereschach. Am 25. Mai 2019 um 19 Uhr gibt der Chor zu seinem 100. Geburtstag eine große Geburtstagsparty in der 
Eschachhalle in Niedereschach. Als Gäste und musikalische Gratulanten sind dabei: der Musikverein Niedereschach, der 
Patenchor „Gesangverein Frohsinn“ aus Obereschach, die Singing-Souls by Mela, der Trachtenverein Niedereschach und der 
Schülerchor der Gemeinschaftsschule Niedereschach. 

100 Jahre, das sind 10 x 10 Jahre. Im Konzert wird der Xangverein jede dieser Dekaden musikalisch wieder aufleben lassen 
mit Liedern und Musikstücken, die in der jeweiligen Zeit die Favoriten des Chores waren. Dazu gibt es Informationen, Sketche 
und Bilder, die in das Programm eingearbeitet sind. Gemeinsame Auftritte von Musikverein, Xangverein und Trachtenverein 
sowie gemeinsame Auftritte der Gesangvereine garantieren einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend. 

Versäumen Sie also auf keinen Fall dieses großartige Konzert und freuen Sie sich auf den musikalischen Bummel durch 100 
Jahre Xangverein Niedereschach. 
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Ergebnisse	der	131.	Jahreshauptversammlung	des	Schwarzwald-Baar-
Chorverbandes	

Am 25.11.2018 fand die 131. Jahreshauptversammlung des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes statt. Auch diesmal fehlten 
einige Vereine unentschuldigt, d.h. sie hatten weder einen Vertreter entsendet noch es für nötig gehalten, dem Präsidium 
mitzuteilen, dass kein Vertreter ihres Vereins teilnehmen kann. 

Falls Ihr Verein dazuzählt, versuchen Sie zur nächsten Jahreshauptversammlung unbedingt einen Vertreter zu schicken. Dies 
muss kein Mitglied des Vorstands sein – jedes Ihrer Mitglieder kann Ihren Verein vertreten. Eigentlich dürfte das kein Problem 
darstellen – bei einem Verein mit nur 20 Sängerinnen und Sängern wäre jeder alle 20 Jahre an der Reihe. Ich denke, das sollte 
machbar sein! 
Sollte Sie dennoch kein Vereinsmitglied für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung bewegen können, melden Sie diese 
Tatsache zumindest an das Präsidium! 

Trotz der fehlenden Vereine war die Versammlung beschlussfähig. 

Folgende Wahlen standen an: 

 Präsident:  Wolfgang Denecke 
 Schatzmeister: Karin Dold 
 Beiräte, Referenten, Musikausschuss 

Wie in jedem Jahr sin auch weiterhin Aufgabenbereiche im erweiterten Präsidium nicht besetzt. Die damit 
zusammenhängenden Aufgaben werden von den Präsidiumsmitgliedern zusätzlich zu ihren Ämtern erledigt. Wünschenswert 
wäre, hierfür Sängerinnen und Sänger aus den Mitgliedsvereinen zu finden. Interessenten (Sängerinnen und Sänger sowie auch 
die Chorleitungen, und nicht nur die Vorstände!) können sich bitte bei Herrn Denecke oder jedem anderen Präsidiumsmitglied 
melden. Sie haben damit die Möglichkeit, Ihre Ideen einzubringen und die Weichen für einen starken Verband und eine 
erfolgreiche Zukunft mitzustellen. Außerdem kann nur ein vollständig besetztes Präsidium alle erforderlichen und anfallenden 
Aufgaben und Arbeiten für die Mitgliedsvereine bewältigen. 

Auch über Hilfsangebote außerhalb eines Präsidiumsamtes freuen wir uns sehr. Helfer und Ideen sind stets willkommen. 

Die 132. Jahreshauptversammlung des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes wird am 24. November 2019 stattfinden. Der 
Ausrichter ist der MGV Blumberg. 
Für die 133. Jahreshauptversammlung am 27. November 2020 liegen noch keine Bewerbungen vor. Falls Ihr Verein Interesse 
an der Ausrichtung hat, melden Sie sich bitte beim Präsidenten Wolfgang Denecke (mgvdenecke@aol.com).

Nach wie vor bietet das geschäftsführende Präsidium an, sich um Ihre Belange zu kümmern! Wir können aber nur dann aktiv 
werden, wenn wir auch Kenntnis davon haben! Darum nutzen Sie bitte die Möglichkeit verstärkt, uns über Ihre Wünsche, 
Anregungen und Fragen zu unterrichten, dann können wir uns auch zum Wohle aller Vereine einsetzen und versuchen 
tragfähige Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Wir können auch Kritik vertragen und bitten Sie daher, uns auch die Dinge 
mitzuteilen, die Ihnen nicht gefallen oder die Sie geändert haben möchten.   

Versuchen Sie es doch einfach einmal, es wäre doch schön, wenn auf Grund Ihrer Anregung etwas Positives für unsere 
Mitgliedsvereine erreicht werden könnte. 

Zentrale	Ehrungsveranstaltung	
und	Ehrungsanträge	für	2019	

Auch in 2019 (voraussichtlich November) wird es eine zentrale Ehrungsveranstaltung des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes 
geben. 

Ehrungsanträge stellen Sie bitte nur beim Ehrungssachbearbeiter des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes, Herrn Wolfgang 
Denecke. Alle Anträge müssen dort eingehen! 
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Wenn Sie Ehrungsanträge an den Badischen Chorverband schicken, werden diese an den Schwarzwald-Baar-Chorverband 
zurückgeschickt; sie haben also nichts gewonnen, nur mehr Kosten verursacht, und es dauert länger.  
Ehrungsanträge bitte bis spätestens 01.06.2019 einreichen. Für später eingehende Anträge kann sonst die Ehrung ggf. nicht 
durchgeführt werden. 
Bitte füllen Sie Ehrungsanträge vollständig aus und unterschreiben Sie diese. Geben Sie für eine ausreichende Bestuhlung auch 
an, wie viele Personen den zu Ehrenden voraussichtlich begleiten werden. 

Die Zentrale Ehrung ist eine Veranstaltung des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes. Hier sollen die Ehrenden ganz im 
Mittelpunkt stehen. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt, hat also einen festlichen Charakter.  
Selbstverständlich können Sie im Rahmen Ihres Konzertes darüber hinaus eine öffentliche Ehrung durch den Verein 
vornehmen, wenn Sie diesen Rahmen zusätzlich wünschen. 

Förderanträge	und	Zuschüsse	für	2019	

Förderanträge und Anträge auf Zuschüsse zu Veranstaltungen sind bis Ende Januar (31.01.2019)  für den BCV und auch für 
den SBCV zu stellen! Bitte reichen Sie diese beim Präsidium ein. 

BCV-Bestandsportal	2019	

Das BCV-Bestandsportal ist seit dem 29.10.2018 und noch bis 31.01.2019  freigeschaltet. Das Portal löst die alte 
Onlinebestandserhebung (OBE) ab. Funktionärsdaten können in dem Portal wieder selbstständig das ganze Jahr über geändert 
werden. 

Sie können sich wie gewohnt mit ihrer BCV-Mitgliedsnummer (Vereinsnummer) und Ihrem, in der OBE gewähltem Passwort 
anmelden. Falls Sie Ihr Passwort nicht mehr parat haben, ein Anruf in der Geschäftsstelle des BCV genügt. 

Den Link sowie eine Kurzbeschreibung der neuen Bestandserhebung (siehe Anhang) finden Sie auf der BCV-Homepage 
www.bcvonline.de unter „Bestandserhebung“ 

Alle Vereine sind dazu  angehalten, ihre Daten und die Anzahl der Mitglieder zu aktualisieren. 
Füllen Sie in den Kopfdaten (d.h. in den allgemeinen Angaben des Vereins) unbedingt die E-Mail-Adresse aus. Es ist dies die 
E-Mail-Adresse Ihres Vereins, an die Informationen gesendet werden. Postalische Schreiben gehen an die unter „1. 
Vorsitzender“ eingetragene Postanschrift. 
Auch wenn sich für Ihren Verein keine Daten geändert haben, rufen Sie das Bestandsportal auf und klicken Sie den 
„Speichern“-Button an! Nur dann ist das Bearbeitungsdatum  gespeichert und Ihre Bestandserhebung für 2019 registriert! 
Erfolgreich war die Änderung, wenn „Bearbeitet durch Verein“ angezeigt wird. 

Auf der Homepage finden Sie Hilfestellung, außerdem steht Ihnen für Rückfragen und Hilfe das Team der BCV-
Geschäftsstelle telefonisch oder per E-Mail gern zur Verfügung (Frau Schneider, Tel: 0721-849669, E-Mail: 
bcv@bcvonline.de). 

Die Bestandserhebung beansprucht nur wenige Minuten Ihrer Zeit. Bitte nehmen Sie sich unbedingt diese Zeit innerhalb 
der gesetzten Frist. Sie gefährden sonst die Chorleiterpauschale für Ihren Verein, denn diese wird nur noch Vereinen 
gewährt, die ihre Bestandserhebung vorgenommen haben. 

GEMA-Meldungen	

Für die GEMA-Meldungen für Ihre Veranstaltungen gibt es wieder einmal einen neuen spätesten Termin. Die Meldungen 
müssen nun in dem Monat gemeldet werden, in dem die Veranstaltung stattfindet, spätestens 2 Wochen nach der 
Veranstaltung. Maßgeblich ist der Eingang beim Badischen Chorverband. Verspätungen werden von der GEMA nicht 
akzeptiert und gelten als nicht abgegebene Meldung, was entsprechende Strafzahlungen zur Folge haben kann! 
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Am einfachsten ist es, wenn Sie Ihre GEMA-Meldung grundsätzlich so zeitnah wie möglich nach der Veranstaltung abgeben. 
So sind Sie immer pünktlich und brauchen sich keine Termine zu merken. 

EU-Datenschutzgrundverordnung	

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Es handelt sich dabei um ein Gesetz und keine 
Verordnung, daher auch das hohe Strafmaß bei Verstößen! 

In 2018 fanden dazu zahlreiche Veranstaltungen und Unterrichtungen statt. Die erforderlichen Vorlagen und Hilfsmittel 
wurden allen bekannt gemacht. Leider mussten wir feststellen, dass die erforderlichen Maßmaßnahmen noch bei weitem nicht 
von allen Vereinen umgesetzt wurden. 

Bitte befassen Sie sich, in Ihrem eigenem Interesse und falls noch nicht geschehen, mit der neuen Rechtsverordnung und 
ergreifen Sie alle zwingend vorgeschriebenen Maßnahmen, damit Sie sich keinem Haftungsrisiko aussetzen. Die 
Haftungsbefreiung des § 31 BGB kommt hier nicht zur Geltung, so dass Sie als § 26 BGB Vorstand, das sind alle die, die im 
Vereinsregister eingetragen sind, grundsätzlich persönlich haften. 

Um auch uns vom Vorwurf eines Organisationsverschulden zu befreien, weisen wir erneut heute in diesem Chorblättle noch 
einmal auf die große Wichtigkeit dieses Themas hin und bitten unsere Mitglieder dieses Thema sehr ernst zu nehmen. Gerne 
gehen wir auch in den angekündigten Vereinsmanagement-Seminaren auf dieses Thema wiederholt ein und bieten auch an sich 
bei Fragen jederzeit an das Präsidium oder den Präsidenten Wolfgang Denecke zu wenden. 

Informationen	an	die	Mitgliedsvereine	

In der Vergangenheit wurden zahlreiche Informationen per Rundmail an die Mitgliedsvereine verschickt. Dies wird künftig nur 
noch in Ausnahmen der Fall sein. 

Informationen erhalten Sie zum einen in der Jahreshauptversammlung (deshalb ist die Teilnahme so wichtig) und zum anderen 
auf der Homepage des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes. Hier ist alles Wissenswerte gebündelt zu finden. 

Darüber hinausgehende Informationen fließen natürlich auch ins „Chorblättle“ ein. 

Ihre	Artikel	für	„Baden	vokal“	

Auf der 131. Jahreshauptversammlung habe ich das Amt des Pressereferenten übernommen. Mein Ziel ist, dass der 
Schwarzwald-Baar-Chorverband so oft wie möglich mit einem Artikel in „Baden vokal“, der Verbandszeitschrift des 
Badischen Sängerbundes, vertreten ist und auch darüber hinaus mehr Beachtung in der Presse findet. 

Dabei bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen. 

Wenn Sie selbst Artikel verfassen, die Sie in „Baden vokal“ veröffentlichen möchten, senden Sie mir diese zu. Falls Sie eine 
Veröffentlichung in einer bestimmten Ausgabe wünschen, beachten Sie bitte den jeweiligen Redaktionsschluss. Gern bin ich 
ihnen bei der Formulierung bzw. beim Überarbeiten Ihrer Artikel behilflich. 

Wenn Sie ein besonderes Konzert veranstalten, z.B. mit besonderen Gästen oder zu einem besonderen Anlass oder mit einem 
besonderen Inhalt (z.B. großes Chorwerk, ggf. mit Orchester), sich aber selbst das Verfassen eines Artikels nicht zutrauen, 
können Sie mich auch gern ansprechen. Soweit es mir zeitlich möglich ist, würde ich dann zu Ihrem Konzert kommen und 
darüber berichten, natürlich in Absprache mit Ihnen. 

Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse: funkhaenel@t-online.de. 
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„Vom	See	bis	an	des	Maines	Strand	…“	

Viele von Ihnen wissen sicher sofort, dass dies der Anfang des „Badischen Sängerspruchs“ ist. Traditionell wird das Lied am 
Ende jeder Jahreshauptversammlung gesungen. 

In den „alten“ Männerchören gehörte der Sängerspruch zum Grundrepertoire. Vielen Sängerinnen und Sängern von Chören, 
die in eher jüngerer Zeit gegründet wurden, ist er aber unbekannt. 

Damit auch Sie nicht betreten schweigen müssen, wenn Sie an der nächsten Jahreshauptversammlung teilnehmen, drucken wir 
hier Noten und Text ab. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren Chorleiter ansprechen, das kurze Lied einstudieren und dann 
beim nächsten Mal kräftig mit einstimmen könnten. 

Sängerspruch des Badischen Sängerbundes 
(gegründet 1862)  

Text: Karl Fr. Schramm, Neckarau    Melodie: Karl Türk, 1891 


